Aufgabenbeschreibung 
für die Kirchendienerin bzw. den Kirchendiener
(Anlage zu § 1 des Arbeitsvertrags)
Gemäß § 1 des Arbeitsvertrags wird folgendes festgelegt:

§ 1

Die Kirchendienerin bzw. der Kirchendiener hat im Allgemeinen die Aufgabe,
1.
die Kirche und die kirchlichen Räume zu pflegen und zu Gottesdiensten, Amtshandlungen und sonstigen Veranstaltungen der Gemeinde vorzubereiten,

2.
die Paramente, Tauf- und Abendmahlsgeräte in ordentlichem Zustand zu halten und zu verwahren,

3.
alle Gebrauchsgegenstände und Anlagen in der Kirche zu pflegen,

4.
für die Ordnung bei allen Veranstaltungen in Kirche und Gemeinderäumen zu sorgen,

5.
die Glocken nach der bestehenden Läuteordnung zu läuten,

6.
das Kirchengrundstück und die dazugehörigen Anlagen und Wege zu pflegen und instand zu halten,

7.
die Wege zu der Kirche und dem Gemeindehaus bei Schnee- und Eisglätte entsprechend den polizeilichen Vorschriften zu räumen und zu streuen,

8.
kleinere Reparaturen an Gebäuden und Einrichtungsgegenständen durchzuführen,

9.
Botengänge für das Pfarramt zu erledigen,
10.
die Kirche und das Gemeindehaus zu reinigen, lüften und zu beheizen sowie die Türen und Fenster zu schließen,
11.
entstandene Schäden an den Gebäuden und Einrichtungen unverzüglich der bzw. dem Vorsitzenden des Kirchengemeinderats oder deren bzw. dessen Vertreter mitzuteilen,
12.
Vertretungsdienste in der Kirchengemeinde zu übernehmen,

13.
Verhinderungen bei der Aufgabenwahrnehmung der bzw. dem Dienstvorgesetzten unverzüglich anzuzeigen. (Für die Vertretung der Kirchendienerin bzw. des Kirchendieners ist die Erlaubnis der bzw. des Dienstvorgesetzten erforderlich).
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§ 2
Änderungen und Ergänzungen dieser Aufgabenbeschreibung, insbesondere die Übertragung weiterer Aufgaben, sind jederzeit auf Beschluss des Ältestenkreises/Kirchengemeinderats im Rahmen des Direktionsrechts möglich. Die Kirchendienerin bzw. der Kirchendiener ist vor einer Änderung zu hören.

     
, den      

  Evangelischer Kirchengemeinderat:












(Unterschriften der Vertreter(in) des Kirchengemeinderats)

� Nur bei Kirchengemeinden mit mehreren Pfarrgemeinden


� Für die Aufzählung weiterer Aufgaben, soweit örtlich geboten.
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